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EDITORIAL

Werte Leserinnen und Leser

Die Zuwanderung ist die grösste Herausforderung für die Zukunft unseres Lan-
des. Einigen ist dies schon lange bewusst, andere haben es bemerkt, und viele lei-
der noch nicht. Vorallem gilt es, auch die wirtschaftliche Stabilität der Schweiz 
und die Zuwanderung in den Sozialstaat kritisch zu betrachten.

Fakt ist: die unkontrollierte Massenzuwanderung zu Lasten der Lebensqualität 
geht ungebremst weiter. Die Zuwanderung ist auch 2016 gestiegen, und sie geht 
ungebremst weiter, trotz anderslautenden Berichten aus dem Departement 
Sommaruga. Die Bevölkerung in unserem Land wuchs im vergangenen Jahr total 
um 90'600 Personen. 

Am 26. Januar 2017 schrieb das Staatssekretariat für Migration (SEM) in einer 
Medienmitteilung wörtlich: «Die Einwanderung der Ausländerinnen und 
Ausländer in die Schweiz ist seit drei Jahren rückläufig. Im vergangenen Jahr war 
der Wanderungssaldo über 15 Prozent tiefer als im Jahr 2015 und betrug 60'262 
Personen.»  

Die Fakten sehen ganz anders aus: Das Bundesamt für Statistik (BFS) beziffert 
den Wanderungssaldo für 2016 heute hingegen auf 81'600 Personen. Die 
Differenz ist einfach zu erklären: Das BFS zählt richtigerweise auch die Personen 
aus dem Asylbereich mit, welche über ein Jahr Aufenthalt in der Schweiz hinter 
sich haben. Das SEM hingegen klammert diese einfach aus der Statistik aus, als 
ob es keine Ausländer wären. 

Bevölkerungszuwachs ist Migration: Beim Geburtenüberschuss (Differenz zwi-
schen Geburten und Todesfällen) gehen übrigens gerade einmal 2'800 von 21'000 
auf das Konto von Schweizerinnen und Schweizern. Verbunden mit dem negati-
ven Wanderungssaldo der Schweizer müssen wir feststellen, dass der 
Bevölkerungszuwachs von 90'600 Personen im vergangenen Jahr vollumfäng-
lich der Migration zuzuschreiben ist. Die 39'200 zusätzlichen Schweizer sind 
praktisch allesamt Einbürgerungen. 

Die Folgen der Massenzuwanderung erleben wir alle täglich hautnah: 
Dichtestress, Staus, überfüllte Spitäler und Schulklassen, explodierende 
Kranken- und Sozialhilfekosten und immer mehr arbeitslose Schweizer über 50 
Jahre. 
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Es ist Zeit, das Märchen der wirtschaftlichen Notwendigkeit einer solch exorbi-
tanten Zuwanderung bei ständig sinkender Lebensqualität endlich zu entlarven. 
Diese unkontrollierte und planlose Ausländer- und Asylpolitik schadet der 
Schweiz. Da die Zuwanderung massgeblich auf dem Weg des «Freien 
Personenverkehrs» aus der EU erfolgt, muss dieses schädliche Abkommen ent-
weder angepasst oder gekündigt werden. 

Mit den PIKOM-News informieren wir Verantwortungsträger und Bürgerinnen 
und Bürger unseres Landes in knapper Form über aktuelle Geschehnisse. In weni-
gen Minuten können Sie sich so laufend auf unsere Homepage www.pikom.ch 
über das wirklich Wichtige informieren – der Infodienst von PIKOM macht's 
möglich!

Die vorliegende Broschüre «Zahlen und Fakten zur Ausländerpolitik» informiert 
Sie über Daten zu Migration, Einbürgerung und Ausländerkriminalität, und Sie 
bringt Ihnen für politische Debatten einen Wissensvorsprung. Bei PIKOM fin-
den Sie diejenigen Informationen, welche Ihnen die meisten Medien vorenthal-
ten.

Für Ihre Treue zu PIKOM danken wir Ihnen herzlich!

Thomas Fuchs
a/Nationalrat

Sylvia Flückiger-Bäni
Nationalrätin

Andreas Glarner
Nationalrat
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DIE SCHWEIZ WÄCHST UND 

WÄCHST UND...
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War die Schweiz im 19. Jahrhundert noch ein Auswanderungsland, so ist sie heu-
te das Gegenteil. Das Land «wächst» ungebremst. In den letzten zwei Jahr-
zehnten stieg die Gesamtbevölkerung um rund eine Million Menschen an. 
Markant ist besonders der Anstieg der ausländischen Wohnbevölkerung. 
Zwischen 2000 und 2016 wuchs die ständige ausländische Wohnbevölkerung 
um 42,5 Prozent an. Demgegenüber wuchs die Anzahl Schweizerinnen und 
Schweizer «nur» um 10,5 Prozent und lag damit deutlich unter dem Gesamt-
durchschnitt (+16,9 Prozent).

Der Zustrom in die Schweiz verstärkte sich aufgrund des Freizügigkeits-
abkommens mit der Europäischen Union konstant. In den frühen 2000er-Jahren 
eingeführt, liefen die vertraglichen Übergangsbestimmungen mit Obergrenzen 
und Kontingenten schrittweise aus. Gleichzeitig wurde die Personenfreizügig-
keit im Zuge der EU-Osterweiterung auch auf die neuen Mitgliedsstaaten ausge-
weitet. Die Einwanderung in die Schweiz blieb auch in der Wirtschaftskrise von 
2008 ungebrochen hoch. Damit wurde auch deutlich, dass der Migrationsstrom 
nicht zwingend von der Weltwirtschaftslage abhängig ist. Die Schweiz verfügt 
über hohe Löhne, gut ausgebaute Sozialleistungen und eine hohe Lebensqualität. 
Dies sind alles Indikatoren, welche die Schweiz für Ausländer attraktiv erschei-
nen lassen. Aufgrund des EU-Beitritts von Rumänien und Bulgarien im Jahr 
2007 und von Kroatien 2013 ist mit einer anhaltenden Masseneinwanderung in 
unser Land zu rechnen. Nach Ende aller Übergangsregelungen gilt spätestens ab 
2027 auch für das jüngste EU-Mitglied Kroatien die volle Personenfreizügigkeit.
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Ständige Wohnbevölkerung (Schweizer und Ausländer) in Tausend. Zeitraum 1950 bis 2016.
Quelle: SEM, BFS 

Bild:ZVG



DER AUSLÄNDERANTEIL 

WÄCHST UNGEBREMST
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Der Migrationszustrom infolge der Personenfreizügigkeit mit der EU und auf-
grund vielen Asylsuchenden lässt auch den Ausländeranteil in die Höhe schnel-
len. Heute ist rund jeder vierte Einwohner Ausländer. Zwischen 2000 und 2016 
ist der Ausländeranteil um über einen Fünftel angestiegen. 

Nebst den über zwei Millionen Ausländern sind auch die 30'000 bis 40'000 
Personen zu erwähnen, die jährlich eingebürgert werden. Mit dem Erwerb des 
Schweizer Passes «verschwinden» sie aus der Ausländerstatistik.

Entwicklung des Ausländeranteils. Zeitraum 1950 bis 2016.
Quelle: SEM, BFS 



HERKUNFT DER 

EINWANDERER
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Von den etwas mehr als zwei Millionen Ausländerinnen und Ausländer, welche 
in der Schweiz ständig wohnhaft sind, stammen rund 40 Prozent aus einem 
Nachbarland. Während die Italiener die grösste Gruppe stellen, folgen dicht da-
hinter Einwanderer aus Deutschland. Auf dem dritten Platz folgen die 
Portugiesen mit etwas über 13 Prozent. Die grösste Einzelgruppe aus der Balkan-
region sind die Kosovaren, gefolgt von Türken, Mazedonier und Serben.

Einwanderungsgründe

Im Jahr 2016 sind 143'100 Personen in die Schweiz eingewandert. Nicht einmal 
die Hälfte ist aufgrund einer Erwerbstätigkeit ins Land gekommen. 67'148 Aus-
länderinnen und Ausländer wiesen einen beruflichen Grund für die Immigration 
aus, davon enthalten sind auch 5'167 Personen mit kontingentierter Erwerbs-
tätigkeit. Der Familiennachzug bildet bereits die zweitgrösste Gruppe. 31,3 Pro-
zent oder 44'836 Personen gelangten so in die Schweiz. Knapp jeder neunte 
Eingewanderte – insgesamt 15'559 Personen – absolvierte in der Schweiz eine 
Aus- resp. Weiterbildung. 

Aus dem Asylbereich flossen insgesamt 6'704 Personen in die Statistik ein. 
Davon waren 5'164 anerkannte Flüchtlinge. 1'359 Härtefälle und 181 Personen 
im Rahmen der ausländerrechtlichen Regelung nach dem Asylprozess bilden die 
restlichen Anteile in dieser Kategorie.



Einwanderungsgründe im Jahr 2016.
Quelle: SEM, Ausländer- und Asylstatistik 2016.
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Ständige ausländische Wohnbevölkerung: Top 10 der Nationalitäten im Jahr 2016.
Quelle: SEM, Ausländer- und Asylstatistik 2016.



Top 5 der Bestandesveränderungen

Da die Einwanderung aufgrund der Personenfreizügigkeit ungebrochen hoch ist, 
erstaunt es nicht, dass Italiener, Franzosen und Deutsche zu den am grössten 
wachsenden Bevölkerungsgruppen im Jahr 2016 zählen. Personen aus Eritrea 
landen in dieser Auswertung bereits auf dem vierten Platz. Sie erreichen die 
Schweiz ausschliesslich über die Asylschiene. Komplettiert wird die Top 5 der 
Bestandeszunahme überraschend von Polen. Bevorzugten polnische Aus-
wanderer in der Vergangenheit Grossbritannien als Zielland, ist es gut möglich, 
dass sie in Folge der Brexit-Debatte die Schweiz als eine Alternative sehen.

Bei der Bevölkerungsabnahme ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass diese 
Zahlen weit tiefer liegen an die der Zunahmen. Angeführt wird diese Top 5 von 
den Balkanstaaten. Durch den Erwerb der Schweizer Staatsbürgerschaft werden 
sie nicht mehr als Ausländer gelistet. Ähnlich sieht die Situation bei US-
amerikanischen Bürgern aus. Die Steuerstreitigkeiten zwischen der Schweiz und 
den USA sowie die Doppelbesteuerung haben viele Menschen dazu bewogen, 
den amerikanischen Pass gegen die schweizerische Staatsbürgerschaft einzutau-
schen. So belegt die USA im Jahr 2016 denn auch den 16. Platz in der 
Länderrangliste des Bürgerrechtserwerbs.

Top 5 der Bestandeszunahme und -abnahme im Jahr 2016.
Quelle: SEM, Statistik Zuwanderung, Jahr 2016.
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DIE SCHWEIZERMACHER
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Der Schweizer Pass ist so beliebt wie nie zuvor. In den letzten 20 Jahren haben 
sich die Zahlen verdoppelt. Dies ist nicht zuletzt die Folge einer laschen 
Einbürgerungspraxis mit tiefen Hürden und wenigen Vorgaben. Mittlerweile hat 
der Gesetzgeber Verschärfungen beschlossen. Im Kanton Bern wurde im 
November 2013 die kantonale Volksinitiative «Keine Einbürgerung von 
Kriminellen und Sozialhilfeempfängern» angenommen. Wer wegen eines 
Verbrechens verurteilt ist, darf ebenso nicht eingebürgert werden wie Personen, 
welche Sozialhilfe beziehen respektive bezogene Leistungen noch nicht zurück-
bezahlt haben. Weiter müssen Einbürgerungswillige nachweisbare Kenntnisse 
von Sprache, Geschichte und Staatsaufbau vorweisen sowie über eine Nieder-
lassungsbewilligung (C-Ausweis) verfügen. 

Auch der Bund hat im Rahmen des neuen Bürgerrechtsgesetzes im Juni 2014 
Verschärfungen beschlossen. Die Niederlassungsbewilligung ist auch hier eine 
Grundvoraussetzung. Ebenfalls wurden Integrationskriterien wie bspw. Sprach-
anforderungen verdeutlicht.

2016 wurden 41'587 Personen eingebürgert. Das entspricht in etwa der Einwoh-
nerzahl der Berner Vorortsgemeinde Köniz. Setzt man die ständige ausländische 
Wohnbevölkerung als Massstab, lässt sich sagen, dass rund jeder fünfzigste 
Ausländer in der Schweiz den roten Pass erhält.

Bild:ZVG
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Erwerb des Schweizer Bürgerrechts, 1996 bis 2016.
Quelle: SEM, Ausländer- und Asylstatistik 2016.



Der Weg zum roten Pass

Drei Viertel der Einbürgerungen im Jahr 2016 erfolgten über das ordentliche 
Verfahren. Dieses geschieht dreistufig, also mit Einbezug von Bund, Kanton und 
Gemeinde. Der Bund setzt für Einbürgerungen einen 12-jährigen Wohnsitz in der 
Schweiz voraus, wobei die Jahre bei Kindern zwischen dem 10. und 20. Alters-
jahr doppelt gezählt werden. Weiter wird geprüft, ob Angaben vorliegen, welche 
gegen eine Einbürgerung sprechen, namentlich sicherheitsrelevante Informa-
tionen. Vorgaben zur Integration werden auf kantonaler und kommunaler Ebene 
geprüft, wobei Kantone und Gemeinden eigene, sprich unterschiedliche, Voraus-
setzungen definieren können. Erleichterte Einbürgerungen betreffen insbeson-
dere ausländische Ehepartner von Schweizern sowie ausländische Kinder eines 
schweizerischen Elternteils. Für erleichterte Einbürgerungsverfahren ist allein 
der Bund zuständig. 

Anteilsmässig machen die ordentlichen Einbürgerungen den Grossteil der Ver-
fahren aus. Allerdings ist zu erwarten, dass der Anteil der erleichterten 
Einbürgerungen in den nächsten Jahren steigen wird. Die grosse Anzahl Ein-
bürgerungen einerseits und der Anstieg des Ausländeranteils andererseits be-
günstigen eine steigende Anzahl binationaler Ehen. Dadurch, dass ein Ehe-
partner den Schweizer Pass besitzt, kann der andere im erleichterten Verfahren 
ebenfalls das Schweizer Bürgerrecht erlangen.

Herkunft der «neuen Mitbürger»

Wie bei der Zusammensetzung der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung 
erscheinen auch bei den Top 10 der Herkunftsländer praktisch die gleichen 
Ländernamen. Neben den Nachbarländern sowie Spanien und Portugal sind es 
besonders die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien, welche die Statis-
tik anführen. Allein die in den Top 10 vertretenen Balkanländer inkl. Türkei ma-
chen zusammen 22% der 2016 erfolgten Einbürgerungen aus.
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Top 10 der Nationalitäten bei Einbürgerungen im Jahr 2016.
Quelle: SEM, Ausländer- und Asylstatistik 2016.
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Art der Einbürgerung in den Jahren 1996, 2006 und 2016.
Quelle: SEM, Ausländer- und Asylstatistik 2016.



Internationaler Vergleich

Wie in den Jahren zuvor gehörte die Schweiz auch 2016 zu den «Einbürgerungs-
freundlichsten» Staaten Europas. Dies zeigt eine Rangliste auf, welche die Ein-
bürgerungszahl ins Verhältnis der ständigen Wohnbevölkerung setzt. Die 
Schweizerische Eidgenossenschaft bürgert rund 60 Prozent mehr Menschen ein 
als der Durchschnitt aller 28 EU-Staaten. Die höchste Quote weist der Kleinstaat 
Luxemburg auf. Auf den zweiten Platz rangiert Schweden, das in den letzten fünf 
Jahren eine markante Zunahme bei der Vergabe des Bürgerrechts verzeichnet.

Der von linken Parteien erhobene Einwand, dass der hohe Ausländeranteil eine 
Folge einer restriktiven Einbürgerungspraxis sei, stimmt nicht. Vielmehr lässt 
sich das Gegenteil festhalten: Trotz grosszügiger Gewährung der Schweizer 
Staatsbürgerschaft ist der Ausländeranteil hoch.

Top 10 der Einbürgerungsquoten in Europa plus Schweiz und Durchschnitt der EU-28.
Quelle: Eurostat, Bevölkerungs- und Einbürgerungszahlen des Jahres 2015.
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ASYLWESEN: ATTRAKTIVES 

ZIELLAND SCHWEIZ
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Im Jahr 2016 befanden sich insgesamt 68'310 Personen im Asylprozess. Mit ei-
nem Anteil von 22,3 Prozent (15'261 Personen) stellen die Eritreer die grösste 
Gruppe, gefolgt von Afghanen (12'264 Personen) und Syrern (10'060 Personen).

Unter den Top 25 der Nationalitäten im Jahr 2016 befinden sich auch 1'325 
Personen, deren Herkunftsland nicht eindeutig ermittelt werden kann. Ebenfalls 
fällt auf, dass immer noch viele Menschen aus dem Balkan ein Asylgesuch in der 
Schweiz stellen. Serbien, Kosovo, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien sind 
in der Top 25 Liste vertreten und umfassen zusammengerechnet 3'340 Personen. 
Dies, obwohl der letzte Balkankrieg im Kosovo seit 1999 beendet ist und das 
Gebiet seitdem durch internationale Schutztruppen, auch mit Schweizer Betei-
ligung (Swisscoy), befriedet wird. 

Personen im Asylprozess: Top 25 der Nationalitäten im Jahr 2016.
Quelle: SEM, Ausländer- und Asylstatistik 2016



Vorwiegend Männer

Die Bestandeszahlen im Asylprozess 
sind in den letzten Jahren stark ange-
stiegen. 2016 befand sich rund die 
Hälfte mehr Menschen im Asylprozess 
als noch 2012. Auch beim Geschlecht 
ist deutlich zu erkennen, dass vorwie-
gend Männer in die Schweiz gelangen. 

Im Jahr 2016 befanden sich 42'719 
Männer im Asylprozess, bei den Frau-
en lag der Wert hingegen bei 25'591.

Personen im Asylprozess, Entwicklung 2012 bis 2016.
Quelle: SEM, Ausländer- und Asylstatistik 2016.
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Wenig echte Flüchtlinge

Noch eindrücklicher ist der Bestand an 
Personen, die insgesamt dem Asyl-
bereich zugerechnet werden. Ende 
2016 waren dies 118'284 Personen. 
Das ist mehr als die Einwohnerzahl der 
sechstgrössten Schweizer Stadt 
Winterthur (rund 112'000 Einwohner). 
Vom Gesamtbestand waren gerade nur 
45'804 Personen anerkannte Flücht-
linge. Dies ist ein Wert von 38,7 Pro-
zent. Bereits an nächster Stelle folgen 
die vorläufig Aufgenommenen mit 
36'877 Personen (31,2 Prozent). Fast je-
der Dritte ist somit kein echter Flücht-
ling, der asylberechtigt ist. 

Bestand Asylbereich nach Status am Jahresende 2016.
Quelle: SEM, Ausländer- und Asylstatistik 2016.
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Herkunft der Gesuchsteller im Jahr 2016

Ende 2016 haben 27'207 Personen ein Asylgesuch in der Schweiz gestellt. Unter 
den Top 10 der Nationalitäten stellt Eritrea mit 5'178 Anträgen wiederum den ers-
ten Platz. Rund jeder fünfte Gesuchsteller stammte aus diesem Land. Auf den wei-
teren Plätzen folgen Afghanistan (3'229 Personen), Syrien (2'144) und Sri Lanka 
(1'581). Unter den zehn grössten Herkunftsländern befinden sich sechs afrikani-
sche Staaten.

Asylgesuche im Jahr 2016: Top 10 der Nationalitäten.
Quelle: SEM, Ausländer- und Asylstatistik 2016.

Verteilung auf die Kantone

Die Verteilung der Asylsuchen-
den auf die Kantone erfolgt 
durch das SEM nach einem fest-
gelegten Schlüssel. Dabei ent-
fallen die meisten auf die Kan-
tone Zürich (17 Prozent), Bern 
(13,5 Prozent) und Waadt (8,4 
Prozent). Ein Kantonswechsel 
wird vom Staatssekretariat nur 
bei Zustimmung beider Kanto-
ne, bei Anspruch auf Einheit der 
Familie oder bei schwerwiegen-
der Gefährdung verfügt.

Verteilung der 27'207 Asylsuchenden des Jahres 2016 
auf die Kantone.
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Jährliche Asylgesuche, 1996 bis 2016.
Quelle: SEM, Ausländer- und Asylstatistik 2016.

Weiterhin viele Asylgesuche

Blicken wir auf das letzte Jahrzehnt zurück, ist eine Zunahme der Asylgesuche er-
kennbar. Ende der 1990er Jahre erreichten die Werte aufgrund der Balkankriege 
einen Höhepunkt mit über 47'500 Asylgesuchen. Dieser Spitzenwert wurde seit-
her nicht erreicht, allerdings wurde im Jahr 2015 mit 39'523 Gesuchen ein eben-
falls sehr hoher Wert festgestellt.

Einen direkten Einfluss auf die Zahlen haben auch die politischen Massnahmen. 
Verglichen mit dem Vorjahr sind die Zahlen im Jahr 2016 bereits markant tiefer. 
Zurückzuführen ist dies nicht zuletzt auf eine verschärfte Asylpolitik, eine stär-
kere Kontrolle der Landesgrenzen und die Schliessung der «Balkan-Route» u.a. 
durch Österreich und Ungarn.

In den Statistiken erkennbar ist auch der Umstand, welcher Bundesrat das für den 
Asylbereich zuständige Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
wie führt. In der Amtszeit von Christoph Blocher (SVP; 2003-2007) sanken die 
Gesuchszahlen auf unter 12'000. Bereits nach seiner Ablösung durch Eveline 
Widmer-Schlumpf (BDP; 2007-2010) stiegen die Asylgesuche wieder an, und un-
ter der Ägide der aktuellen Departementsvorsteherin Simonetta Sommaruga 
(SP; seit 2010) befinden sich die Werte wieder deutlich über der Marke von 
20'000 Gesuchen pro Jahr. 
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Erstinstanzliche Erledigungen

2016 wurden 31'299 Asylgesuche in erster Instanz beurteilt. Gerade in einmal 
5'985 Fällen – rund 19 Prozent – wurde Asyl gewährt. 20'376 Asylgesuche wur-
den entweder abgelehnt, oder es wurde gar nicht erst darauf eingetreten. Weitere 
4'938 Gesuche wurden entweder zurückgezogen, oder die Fälle wurden abge-
schrieben, bspw. weil der Gesuchsteller nicht mehr auffindbar war.

Immer höhere Kosten

Wie viel der Asylbereich insgesamt kostet, lässt sich nur schwer abschätzen. 
Neben dem Bund übernehmen auch Kantone und Gemeinden direkt oder indirekt 
Kosten für das Asylwesen. Dass eine solche Vollkostenrechnung fehlt, mag auch 
politische Gründe haben. Denn die Ausgaben für den Asylbereich steigen seit 
Jahren massiv an. Allein die Kostenstellen für das Staatssekretariat für Migration 
(SEM) betrugen 2016 über 1,8 Milliarden Franken. Verglichen mit 2012 wuch-
sen diese um fast 60 Prozent an.
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Erstinstanzliche Erledigungen von Asylgesuchen im Jahr 2016.
Quelle: SEM, Ausländer- und Asylstatistik 2016.

Kostenstellen des Staatssekretariats für Migration SEM, Vergleich 2012 und 2016.
Quelle: EFV, Staatsrechnung Band 2A, 2012 und 2016.
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ILLEGALE MIGRATION: 

MILLIONEN GELANGEN NACH 

EUROPA

24

Der Zustrom von Flüchtlingen resp. Wirtschaftsmigranten ist ungebrochen. Seit 
2009 verzeichnete die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache 
(Frontex) über drei Millionen illegale Grenzübertritte. Die Flüchtlingsrouten 
nach Europa sind auf der Übersichtskarte dargestellt. Der grösste Teil der 
Migranten (rund 44 Prozent) gelangt über die östliche Mittelmeer-Route nach 
Europa. Sie nehmen dabei oft den Landweg bis in die Türkei und versuchen von 
dort aus auf dem Land- oder Seeweg in die benachbarten EU-Staaten Griechen-
land oder Bulgarien zu gelangen. Im Gegensatz zu Griechenland ist Bulgarien 
noch nicht Teil des Schengen-Raums. Viele Migranten wollen daher via 
Griechenland weiter nach West- resp. Nord-Europa reisen. Knapp ein Drittel der 
illegalen Grenzübertritte wurden entlang der Balkan-Route verzeichnet. Nach 
der Schliessung der Route im Jahr 2015 befestigte Ungarn seine Grenze zu 
Serbien u.a. mit einer mehrere Meter hohen Zaunanlage, wodurch die Zahl der il-
legalen Grenzübertritte markant abnahm. 

Rund jeder fünfte Grenzübertritt verzeichnete Frontex entlang der zentralen 
Mittelmeer-Route. Nach dem Zusammenbruch des al-Gaddafi-Regimes in 
Libyen zerbrach das Land in mehrere konkurrierende Herrschaftsgebiete. Dieses 
Machtvakuum nutzen Schlepperbanden gezielt aus, welche Migranten in kleinen 
Booten Richtung Italien (insb. zur Insel Lampedusa) auf das offene Meer führen. 
Viele dieser Boote sind jedoch nicht in einem seetüchtigen Zustand und drohen 
zu kentern, dies auch oft aufgrund massiver Überbelegung. Private Hilfs-
organisationen führen Rettungsmissionen im Mittelmeer durch, was unter dem 
Strich aber einzig den Schlepperbanden zugutekommt. Diese setzen immer öfter 
und fahrlässiger das Leben der Migranten aufs Spiel, in der Hoffnung, sie würden 
von den Hilfsorganisationen rechtzeitig gerettet. Diese Negativspirale hat eben-
falls dazu geführt, dass der Migrationsstrom in den letzten Jahren zugenommen 
hat.



25

Flüchtlingsrouten nach Europa und Anzahl illegaler Grenzübertritte.
Quelle: Frontex
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Von den über 32'000 Verstössen gegen 
das Strafgesetzbuch im Jahr 2016 wur-
den 57,7 Prozent von Ausländern be-
gangen. 

Besonders hoch ist der Ausländeran-
teil bei Vergewaltigungen (74,4 Pro-
zent) und Diebstählen (74,1 Prozent).

Anzahl Verstösse gegen das Strafgesetzbuch bei verurteilen Erwachsenen im Jahr 2016.
Quelle: BFS, Polizeiliche Kriminalstatistik PKS 2016.

Bild:pixabay.com
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Freiheitsentzug, Insassenbestand am Stichtag 2016.
Quelle: BFS, Statistik des Freiheitentzugs.

Viele Ausländer in Gefängnissen

Noch markanter sind die Zahlen aus Schweizer Gefängnissen. Nur gerade drei 
von zehn Insassen besitzen den Schweizer Pass. Von den 6'912 Gefängnis-
insassen im Jahr 2016 waren 4'974 Ausländer. Stellt man diese Werte ins 
Verhältnis zum Bevölkerungsanteil, so ist der Ausländeranteil in Schweizer 
Gefängnissen rund dreimal höher. 



GLOSSAR
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AUSLÄNDERBEREICH

Ständige ausländische Wohnbevölkerung
Zur ständigen ausländischen Wohnbevölkerung gehören alle ausländischen 
Staatsangehörigen, die während mindestens einem Jahr in der Schweiz wohnhaft 
sind und eine der folgenden drei Bewilligungen besitzen:
– Niederlassungsbewilligung;
– Aufenthaltsbewilligung;
– Kurzaufenthaltsbewilligung für einen Aufenthalt von 12 Monaten oder länger.

Nicht enthalten sind in der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung die 
Personen aus dem Asylbereich, die Diplomatinnen und Diplomaten mit einer 
Aufenthaltsbewilligung des Eidgenössischen Departementes für auswärtige 
Angelegenheiten (EDA), die internationalen Funktionärinnen und Funktionäre 
sowie deren Familienangehörige, sofern diese keine Erwerbstätigkeit ausüben.

Niedergelassene
Ausländische Staatsangehörige, die in der Regel nach einem Aufenthalt von fünf 
Jahren (alte EU / EFTA-Staaten, USA, Kanada) oder von zehn Jahren (übrige 
Staaten) eine Niederlassungsbewilligung erhalten. Für die zwölf neuen EU-
Staaten gilt bis auf weiteres die Frist von zehn Jahren. Die Niederlassungs-
bewilligung ist unbefristet und kann nicht mit Bedingungen verknüpft werden.

Aufenthalter/-innen
Ausländische Staatsangehörige, die sich für einen bestimmten Zweck längerfris-
tig mit oder ohne Erwerbstätigkeit in der Schweiz aufhalten. Die Aufenthalts-
bewilligung ist befristet und kann verlängert werden.

Kurzaufenthalter/-innen mit Aufenthaltsdauer von 12 Monaten oder länger
Ausländische Staatsangehörige, die für einen bestimmten Aufenthaltszweck, mit 
oder ohne Erwerbstätigkeit, aufgrund einer Kurzaufenthaltsbewilligung von we-
niger als einem Jahr in die Schweiz eingereist sind und deren Gültigkeit auf ein 
Jahr oder mehr verlängert worden ist.

Anerkannte Flüchtlinge
Ausländische Staatsangehörige, denen die Schweiz Asyl gewährt hat. Sie haben 
Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung und nach fünf Jahren auf eine 
Niederlassungsbewilligung.
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Nicht ständige ausländische Wohnbevölkerung
Alle ausländischen Staatsangehörigen, die weniger als ein Jahr in der Schweiz 
wohnhaft und im Besitz einer Kurzaufenthaltsbewilligung sind.

Kurzaufenthalter/-innen mit einer Aufenthaltsdauer von mehr als 4, 
aber weniger als 12 Monaten
Ausländische Staatsangehörige, die sich für mehr als vier Monate, aber weniger 
als ein Jahr für einen bestimmten Aufenthaltszweck, mit oder ohne Erwerbs-
tätigkeit, in der Schweiz aufhalten. Der Bundesrat legt jedes Jahr deren Höchst-
zahl fest.

Kurzaufenthalter/-innen mit einerAufenthaltsdauer von bis zu 4 Monaten
Ausländische Staatsangehörige, die sich bis zu vier Monate für einen bestimmten 
Aufenthaltszweck, mit oder ohne Erwerbstätigkeit, in der Schweiz aufhalten. Für 
diese Ausländergruppe wird keine Höchstzahl festgelegt.

Dienstleistungserbringer/-innen mit einer Aufenthaltsdauer 
von bis zu 4 Monaten
Ausländische Staatsangehörige, die in der Schweiz während höchstens 90 Ar-
beitstagen pro Kalenderjahr eine Dienstleistung überschreiten.

Musiker/-innen und Künstler/-innen mit einer Aufenthaltsdauer 
von bis zu 8 Monaten
Ausländische Staatsangehörige, die sich auf dem Gebiet der musischen, bilden-
den oder darstellenden Kunst schöpferisch oder interpretierend betätigen. Der 
Aufenthalt darf acht Monate innerhalb eines Kalenderjahres nicht überschreiten.

Tänzer /-innen mit einer Aufenthaltsdauer von bis zu 8 Monaten
Ausländische Staatsangehörige von Staaten ausserhalb der EU-28 / EFTA, wel-
che in der Schweiz als Cabaret-Tänzerinnen arbeiten. Der Aufenthalt darf acht 
Monate innerhalb eines Kalenderjahres nicht überschreiten. EU-28 / EFTA- 
Angehörige erhalten eine Kurzaufenthalts- oder eine Aufenthaltsbewilligung ge-
mäss dem Freizügigkeitsabkommen.

Bewegungen der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung

Einwanderung
Ausländische Staatsangehörige, die während des Berichtsjahres in die Schweiz 
eingewandert sind und zur ausländischen Wohnbevölkerung gezählt werden.



Auswanderung
Der ausländischen Wohnbevölkerung angehörende ausländische Staatsangehö-
rige, die während des Berichtsjahres aus der Schweiz ausgewandert sind.

Wanderungssaldo (früherer Begriff Wanderungsbilanz)
Der Wanderungssaldo stellt die Differenz zwischen der Ein- und der Aus-
wanderung dar. Weiter kommt er durch die registertechnischen Anpassungen zu 
Stande. 

Die Summe der Einwanderung wird gebildet aus:
– Effektive Einwanderung;
– Zunahme durch Statuswechsel;
– Übertritte aus dem Asylbereich.

Die Summe der Auswanderung wird gebildet aus:
– Effektive Auswanderung;
– Abnahme durch Statuswechsel.

Für die Zunahme des Wanderungssaldos werden zusätzlich die Reaktivierungen 
des Aufenthalts nach vorherigem automatisiertem Abgang gerechnet. Das 
Gleiche gilt für die übrigen Abgänge, welche sich aus den automatisierten Ab-
gängen (siehe eigene Definition) und Löschungen in ZEMIS zusammensetzen.

Saldo natürliche Bevölkerungsbewegung
Der Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegung stellt die Differenz der 
Geburten und der Todesfälle dar.

Binnenwanderungssaldo
Der Binnenwanderungssaldo stellt die Differenzen aus den Zuzügen zum und 
Wegzügen vom betrachteten Kanton dar. Diese Kategorie wird dementsprechend 
nur in den Bilanzen der Einzelkantone ausgewiesen; auf die Bilanz der Gesamt-
schweiz hat ein Umzug in einen anderen Kanton keinen Einfluss.

Informationen über die Erwerbstätigkeit

Erwerb
Ausländische Staatsangehörige dürfen in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit aus-
üben. Seit dem Inkrafttreten der bilateralen Verträge zwischen den Staaten der 
EU/EFTA und der Schweiz können Erwerbstätigenstatistiken aufgrund der be-
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ruflichen Mobilität der EU/EFTA-Angehörigen nur noch für Kurzaufenthalter er-
stellt werden. Die berufliche Mobilität hat zur Folge, dass bei der ständigen aus-
ländischen Wohnbevölkerung die Angaben zur Erwerbstätigkeit nur noch bei der 
erstmaligen Bewilligung und beim Statuswechsel erfasst werden. Die Erwerbs-
tätigkeit der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung wird durch das BFS in 
Zusammenarbeit mit dem SEM sowie dem SECO erfasst.

Wirtschaftssektor, -abteilung und -klasse
Klassifizierung der ausländischen Erwerbstätigen basierend auf der «Allgemei-
nen Systematik der Wirtschaftszweige 1985» ASW, herausgegeben vom 
Bundesamt für Statistik.

Erwerb des Schweizer Bürgerrechts
Das Schweizer Bürgerrecht kann aufgrund gesetzlichen Bestimmungen oder ei-
ner Verfügung der zuständigen Behörde erworben werden.

Ordentliche Einbürgerungen
Ausländische Staatsangehörige, welche seit 12 Jahren in der Schweiz wohnen, 
hier eingegliedert und mit unseren Lebensverhältnissen vertraut sind und die 
schweizerische Rechtsordnung beachten, können die ordentliche Einbürgerung 
beantragen.

Erleichterte Einbürgerungen
Die erleichterte Einbürgerung wird ausländischen Ehegatten von Schweizer 
Bürgerinnen und Bürgern, welche in der Schweiz oder im Ausland wohnen, ge-
währt. Im Übrigen wird die erleichterte Einbürgerung ausländischen Kindern ei-
nes schweizerischen Elternteils gewährt.

Wiedereinbürgerungen
Die Wiedereinbürgerung wird Personen gewährt, welche das Schweizer 
Bürgerrecht verloren haben. Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss ei-
ne Bindung zur Schweiz nachweisen.

Feststellungen des Schweizer Bürgerrechts
Wenn fraglich ist, ob eine Person das Schweizer Bürgerrecht besitzt, so entschei-
det, auf Antrag oder von Amtes wegen, die Behörde des Kantons, dessen 
Bürgerrecht mit in Frage steht.

Schweizer Bürger/-innen durch Adoption
Das minderjährige, ausländische Kind erhält das Schweizer Bürgerrecht, sobald 
es von einer Schweizerin oder einem Schweizer adoptiert wird. Es muss sich um 
eine Volladoption handeln.
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Bürgerrechtssaldo
Der Bürgerrechtssaldo stellt die Differenz des Erwerbs und des Verlusts des 
Schweizer Bürgerrechts dar.

ASYLBEREICH

Asylsuchende (Ausweis N)
Ausländische Staatsangehörige, die in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt ha-
ben und sich im Asylverfahrensprozess oder im Wegweisungsvollzug befinden.

Vorläufig Aufgenommene (Ausweis F)
Ausländische Staatsangehörige, die eine vorläufige Aufnahme nach einem abge-
lehnten Asylgesuch oder ohne Asylverfahren erhalten haben.

Vollzugsunterstützung (VU)
Die Kantone können beim Bund eine Vollzugsunterstützung beantragen für 
Personen, die sie zurückführen müssen. Die VU umfasst Papierbeschaffung und / 
oder Ausreiseorganisation und kann für ausreisepflichtige Asylpersonen (VU 
während oder nach Asylverfahren) als auch für reine AuG-Personen (VU ohne 
Asylverfahren) angewendet werden; auch Dublinfälle können eine VU durchlau-
fen.

Dublin-Assoziierungsabkommen
Das Dublin-Assoziierungsabkommen regelt die Zuständigkeit eines bestimmten 
Dublin-Staates für die Durchführung des Asylverfahrens. Eine asylsuchende 
Person soll nach einem abschlägigen Asylentscheid nicht mehr die Möglichkeit 
haben, in einem anderen Dublinstaat erneut ein Asylverfahren einzuleiten.

Weggang nach Asylentscheid / nach Dublinentscheid
Dies ist ein generischer Abgangscode, der den Aufenthalt im Asylprozess nach ei-
nem rechtskräftigen Asylentscheid beendet. In der Regel befindet sich die Person 
danach in der Zuständigkeit des Kantons (Nothilfe); erst wenn der Kanton eine 
Vollzugsunterstützung beantragt, wird der Bund wieder aktiv.

32



33

Parteiunabhängiges Informationskomitee

www.pikom.ch



WER WIR SIND

Das PIKOM ist ein Verein gemäss Artikel 60 ff. ZGB. Der Verein bezweckt, 
mittels Inseraten, Broschüren oder anderen Aktionen auf die politische 
Meinungsbildung in der Schweiz Einfluss zu nehmen. 

Wir wollen eine massvolle, den Interessen des Landes dienende Zuwanderungs- 
und Ausländerpolitik! Helfen Sie uns dabei und werden Sie Mitglied, Gönner 
oder Sympathisant!

Vielen Dank für Ihr Engagement!

Ihr PIKOM, das parteiunabhängige Informationskomitee
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Daten zu Migration, Einbürgerungen und 
Ausländerkriminalität in der Schweiz.

ZAHLEN UND FAKTEN 
ZUR AUSLÄNDER-
POLITIK



Vorname / Name

Strasse / Nr.

PLZ / Ort

Telefon / Fax

E-Mail-Adresse

Politische Mandate, Parteizugehörigkeit, Bemerkungen

Das PIKOM hat sich zum Ziel gesetzt, die Öffentlichkeit über die wahren Fakten und 
Entwicklungen im Bereich der Ausländerpolitik zu informieren. Der Jahresbeitrag ist auf 65 
Franken festgelegt. Gönner und Sympathisanten sind in der Höhe der Zuwendungen frei. Die 
Namen der Mitglieder werden nicht publiziert.

Jetzt Mitglied werden beim 
parteiunabhängigen Informationskomitee

Z
F
/1

7

KONTAKT

Sie haben eine Frage oder sonst etwas, 
was Sie uns mitteilen möchten? Dann 
zögern Sie nicht, und treten Sie mit uns 
in Kontakt.

Adresse:    PIKOM
                  5000 Aarau

Telefon:     079 302 10 09
                  (Thomas Fuchs, Präsident)
Telefax:     031 981 39 82
E-Mail:      info@pikom.ch
Internet:     www.pikom.ch

Spenden in WIR

Sie können Spenden an PIKOM 
auch in WIR tätigen.

Spenden in WIR bitte BA an PIKOM, 
5000 Aarau senden.

PIKOM dankt für 
Ihre Unterstützung!



PIKOM
Parteiunabhängiges
Informationskomitee 
5000 Aarau

Bitte
frankieren

Auf www.pikom.ch informieren wir 
Sie regelmässig über  Entwicklungen 
in den Bereichen der Migration, der 
Ausländerkriminalität und der Islamis-
ierung. Zudem erscheint viermal jähr-
lich unser Bulletin «PIKOM INFO», 
das unseren Mitgliedern per Post zu-
gestellt wird.

Mit einer Spende auf PC 60-76254-9 
oder Ihrer Mitgliedschaft ermöglichen 
Sie uns weitere Aktivitäten. Herzli-
chen Dank für Ihre Unterstützung!

PIKOM – DIE TUN WAS

Parteiunabhängiges Informationskomitee

www.pikom.ch


	Seite1
	Seite1
	Seite2
	Seite1
	Seite2
	Seite1
	Seite2
	Seite1
	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite6
	Seite7
	Seite1
	Seite2
	Seite1
	Seite2
	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4

